
Union häufig als „Rückkehr“ nach Euro-
pa empfinden.

Jedoch: Die europäische Einigung
scheint in eine Krise geraten zu sein. Wir
sehen mangelnde Handlungsfähigkeit
der Europäischen Union angesichts von
Herausforderungen und Gefährdungen
auf globaler Ebene, aber auch im europä-
ischen Umfeld. Hektischer Betriebsam-
keit mit immer detailverliebteren EU-Re-
gelungen steht ein Mangel an entschlos-
senem Handeln in schwierigen Situatio-
nen, insbesondere im Bereich der Ge-
meinsamen Außen- und Sicherheitspoli-
tik gegenüber. Die Bevölkerung in den
Mitgliedstaaten ist sich nicht ganz sicher,
ob ein mehr an europäischer Einigung
notwendig ist oder ob die Bewahrung des
Erreichten genügt. Auch unter den Regie-
rungen der Mitgliedstaaten scheint es an
Einigkeit über den weiter zu beschreiten-
den Weg zu fehlen. Der Verfassungspro-
zess ist wenige Monate vor der Osterwei-
terung und den Europawahlen ins Sto-
cken geraten. 

Vor diesem Hintergrund tut verant-
wortliche Politik gut daran, einen Mo-
ment inne zu halten und die aktuellen
Fixsterne am europäischen Firmament in
den Blick zu nehmen. Diese Fixsterne sind
schon benannt: die Erweiterung der Eu-
ropäischen Union zum 1. Mai 2004, der
europäische Verfassungsprozess und die
Europawahlen am 13. Juni 2004.

Wer zu den Sternen aufschaut, ist im-
mer gut beraten, im Blick zu behalten,
was um ihn herum vorgeht, für den Poli-
tiker heißt das zuerst, ernst zu nehmen,

Am 13. Juni 2004 werden zum ersten Mal
nach der Überwindung der Spaltung Eu-
ropas alle EU-Bürger, auch die der neuen
Mitgliedstaaten, ihre Abgeordneten für
das Europäische Parlament direkt wäh-
len. Die Wahl erfolgt in einer Zeit, in der
Europa vor Herausforderungen und
Chancen steht, die denen der Gründer-
jahre der Europäischen Gemeinschaften
gleichkommen. Angesichts dieser Situa-
tion darf sich Europa nicht im Ungefäh-
ren verlieren. In Europa heißt es jetzt, die
Essenz der europäischen Idee über kurz-
fristige Nützlichkeitserwägungen hinaus
als mobilisierendes und realistisches Ziel
neu zu formulieren. Es geht weiter um die
historische Aufgabe, für das 21. Jahrhun-
dert die Erfahrungen des abgelaufenen
Jahrhunderts fruchtbar zu machen, damit
Europa im 21. Jahrhundert seiner Rolle in
der Welt in Partnerschaft mit den Verei-
nigten Staaten von Amerika gerecht wer-
den kann. Ein Erfolg kann zur Grundlage
für einen echten Global Player, für eine
Ordnung im Weltmaßstab werden. Das
setzt aber überzeugende Antworten auf
die Herausforderungen voraus, um die
sich bietenden Chancen realisieren zu
können.

Die Erweiterung der Europäischen
Union zum 1. Mai 2004 markiert die end-
gültige Überwindung des Eisernen Vor-
hanges, der wir Deutsche die Wiederver-
einigung unseres Vaterlandes verdanken.
Wir können deswegen auch besonders
gut nach- und mitfühlen, dass die Staaten,
die früher jenseits des Eisernen Vorhan-
ges lagen, ihren Beitritt zur Europäischen
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was die Bürgerinnen und Bürger bewegt.
Tut er dies nicht, so setzt er sich der be-
rechtigten Kritik der berühmten thraki-
schen Magd aus, die mit Blick auf Thales
von Milet spottete, er wolle zwar wissen,
was am Himmel vor sich gehe, dabei
bleibe ihm aber verborgen, was sich um
ihn herum ereigne.

Aus einer sich daraus ergebenden Be-
standsaufnahme müssen Lösungswege
erarbeitet werden, die die Bürger bei den
Europawahlen, bei ihrer „Abstimmung
über Europa“ mit einbeziehen können.

Im Folgenden werden die drei Fix-
sterne im Einzelnen, aber – und das ver-
spricht durchaus Gewinn – auch im Blick
auf ihre Interdependenzen, gleichsam
also auf ihre „stellare Konstellation“ be-
leuchtet:

Fixstern „Osterweiterung“
Mit ihrer Erweiterung um zehn Mitglied-
staaten am 1. Mai 2004 wird für die Euro-
päische Union ein neues Kapitel ihrer
Geschichte aufgeschlagen. Der ehemals
durch Stacheldraht und Wachtürme ge-
teilte Kontinent vereinigt sich wieder.
Gleichzeitig wird ganz Europa offener.
Dies wirkt sich für die Menschen in Eu-
ropa, die Unternehmen und unser gesam-
tes Gemeinwesen in praktisch allen Le-
bensbereichen und Politikfeldern spür-
bar aus. Auch dieses bedeutet neue He-
rausforderungen und große Chancen, sei
es in der Wirtschaft, auf dem Arbeits-
markt, im Bereich der Inneren Sicherheit
oder in der Umwelt- und der Verkehrs-
politik, um nur einige zu nennen.

Durch die Erweiterung nach Süden
und Osten wird die Bevölkerung der
Europäischen Union um 75 Millionen auf
insgesamt 455 Millionen Menschen an-
wachsen. Zu den 8,8 Billionen Euro Wirt-
schaftsleistung kommen noch einmal
rund 800 Milliarden Euro hinzu. Auf
diese Weise entsteht der größte Binnen-
markt der westlichen Welt mit fast einer
halben Milliarde Verbrauchern.

Für die Unternehmen wird vieles ein-
facher. Regeln werden angepasst, Nor-
men gelten durchgängig, versteckte oder
offene Handelshemmnisse darf es dann
nicht mehr geben. Namhafte Wirtschafts-
forschungsinstitute, aber auch zum Bei-
spiel der Deutsche Industrie- und Han-
delskammertag sind sich darin einig, dass
durch die EU-Erweiterung Märkte geöff-
net werden, die zusätzliche Wachstums-
chancen bieten. 

Um im neuen, größeren Europa auf
Dauer erfolgreich sein zu können, wer-
den vor allem zwei Faktoren eine ent-
scheidende Rolle spielen. Erstens der Mut
und die Entschlossenheit zu den in
Deutschland längst überfälligen Refor-
men, insbesondere hinsichtlich des Ar-
beitsmarktes, unserer Sozialversiche-
rungssysteme und unseres Steuersys-
tems. Die EU-Erweiterung ist insoweit
auch ein Prüfstein für die Reformfähig-
keit in Deutschland. Zweitens müssen die
Menschen, die Unternehmen, Betriebe
und Verbände die EU-Erweiterung in ers-
ter Linie als Chance begreifen, die es aktiv
zu nutzen gilt.

Wir müssen aber auch die Ängste und
Befürchtungen, die die Osterweiterung
bei den Bürgern teilweise hervorruft,
ernst nehmen und noch mehr Aufklä-
rungsarbeit als bisher leisten. So muss
zum Beispiel noch besser kommuniziert
werden, dass mögliche Verwerfungen
auf dem Arbeitsmarkt durch flexible und
zeitlich begrenzte Übergangsregelungen
im Bereich der Arbeitnehmerfreizügig-
keit abgefedert werden. Zudem wurden
zu Gunsten Deutschlands im Bereich der
grenzüberschreitenden Erbringung von
Dienstleistungen für das Baugewerbe
und in Teilbereichen des Handwerks
Übergangsfristen vereinbart. Wir wissen
andererseits auch, dass die EU-Erweite-
rung nicht zum Nulltarif zu haben ist.
Entscheidend ist die Bilanz. Und die ist
eindeutig: Die EU-Erweiterung bietet ins-
gesamt deutlich mehr Chancen als Risi-
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ken. Es spricht vieles dafür, dass die dy-
namisch wachsenden Beitrittsländer we-
sentlich dazu beitragen können, unserer
heimischen Wirtschaft wichtige Impulse
zu geben. Auch das schafft und sichert
Arbeitsplätze bei uns.

Ende des Jahres wird die Union über
den Beitritt von Rumänien und Bulgarien
entscheiden, aber auch über die Auf-
nahme von Beitrittsverhandlungen mit
der Türkei befinden. Mit der Frage des
Türkeibeitrittes stellt sich in aller Dring-
lichkeit die Diskussion über die Aufnah-
mefähigkeit und die Grenzen der Union,
aber auch über die Frage stabiler Nach-
barschaften. 

Niemand wäre gut beraten, das Thema
zu instrumentalisieren. Wir tun das nicht,
sondern gehen mit der Frage eines Beitrit-
tes der Türkei zur EU verantwortungsbe-
wusst um. Aber verantwortliche Politik
darf sich den Fragen, die die Bürger be-
wegen, nicht entziehen, sondern muss
Vorschläge für Antworten anbieten, die
die Bürger berechtigterweise zur Grund-
lage ihrer Wahlentscheidung machen.

Wir beklagen im Hinblick auf die Eu-
ropawahlen immer, dass die Bürger die
Europawahlen zu einer Abstimmung
über innenpolitische Fragen machen. Die
Frage des Türkeibeitrittes ist eine gesamt-
europäische Fragestellung, sie muss des-
wegen auch dort diskutiert werden, wo
sie hingehört, nämlich ins Vorfeld der Eu-
ropawahlen. Aber: Es darf keine isolierte
Türkei-Debatte geführt werden. Die
Frage des Türkeibeitrittes gehört in den
Zusammenhang mit der Frage, wo die
Grenzen Europas liegen. Eine isolierte
„Türkei-Debatte“ wäre geographisch
falsch, historisch falsch und politisch
falsch. Aber Europa muss die Grenzen
der Erweiterung und die Grenzen seiner
Integrationsfähigkeit diskutieren und
dann auch benennen. In diesem Zu-
sammenhang muss man den Kaukasus,
Weißrussland, die Ukraine, den Balkan,
den Maghreb, die Länder des östlichen

Mittelmeeres und besonders auch Israel,
sehen. Überall klopfen die Anrainerstaa-
ten an. Wir werden die Europäische
Union überdehnen und ihre Mitglied-
staaten heillos überfordern, wenn die EU
die Türkei mit derzeit etwa 70 Millionen
Einwohnern aufnimmt. Das Osteuropa-
Institut München hat die Kosten einer
Vollintegration der Türkei auf jährlich bis
zu 14 Milliarden Euro veranschlagt.

Ein EU-Beitritt der Türkei würde – bei
aller Vorsicht gegenüber solchen Schät-
zungen – mit großer Sicherheit die
Integrationsfähigkeit der Europäischen
Union finanziell, aber auch institutionell
überfordern.

Deswegen plädiert die CDU für Ehr-
lichkeit und für ein Verhältnis zur Türkei,
das so eng wie möglich ist – unterhalb der
Schwelle einer Vollmitgliedschaft, aber
mehr als ein assoziierter Status –, weil die
Türkei ein Brückenland, ein Übergangs-
land ist, das deshalb auch einen besonde-
ren Status in seinem Verhältnis zu Europa
verdient. Es müsste dem Kanzler schon
zu denken geben, dass Peter Glotz, in der
Anfangsphase des Europäischen Kon-
ventes immerhin persönlicher Beauftrag-
ter des Bundeskanzlers, das Engagement
des Kanzlers für Ankara als falschen Weg
bezeichnet und zugleich Angela Merkel
attestiert hat, mit dem Vorschlag der „pri-
vilegierten Partnerschaft“ die richtigen
Worte gefunden zu haben. Es ist einfach
ehrlicher, deutlich auszusprechen, dass
die Türkei auf eine überschaubare Anzahl
von Jahren keine Perspektive zum Beitritt
hat, als ihr dauernd „den Wurstkorb hö-
her zu hängen“.

Fixstern 
„Europäischer Verfassungsprozess“
Der zweite Fixstern ist der Verfassungs-
prozess in der Europäischen Union. Der
Verfassungsprozess steht in engem Zu-
sammenhang mit der Ostweiterung.
Wird die Europäische Union nicht grund-
legend reformiert, wird die Osterweite-
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rung nicht dauerhaft gelingen. An die be-
stehende Europäische Union lassen sich
nicht beliebig viele Staaten „andocken“,
ohne dass die Institutionen und Verfah-
ren der EU reformiert werden. Hinzu
kommt, dass die erweiterte EU mehr als
bisher noch Bürgernähe und demokrati-
sche Elemente braucht, um die Akzep-
tanz der EU bei den Bürgerinnen und
Bürgern zu verbessern.

Erforderlich ist es deswegen, die Grün-
dungsverträge der Europäischen Union
so zu reformieren, dass ihre Handlungs-
fähigkeit nach innen und außen gestärkt
wird und mehr Bürgernähe entsteht.

Der Konferenz der Staats- und Regie-
rungschefs ist es am 12./13. Dezember
2003 nicht gelungen, eine Einigung über
eine europäische Verfassung zu erzielen.
Das mag um so mehr überraschen, als im
Gegensatz zu früheren Regierungskonfe-
renzen bereits ein vollständiger Entwurf
für einen europäischen Verfassungsver-
trag vorlag, der die über 17 Monate des
Europäischen Konventes widerspiegelt.
Diesen Entwurf hatte der Europäische
Konvent unter Leitung des ehemaligen
französischen Staatspräsidenten Giscard
d’Estaing erarbeitet. Der deutsche Bun-
desrat und damit die Interessen der deut-
schen Länder wurden in diesem Konvent
von Ministerpräsident Erwin Teufel ver-
treten. Dabei ist für die deutschen Länder
weit mehr erreicht worden als auf allen
vorangegangenen Regierungskonferen-
zen von Amsterdam und Nizza. 

Errungenschaften des Konventes
Unabhängig vom weiteren Schicksal der
Verfassung ist der Verfassungsentwurf
des Europäischen Konventes ein wichti-
ger Schritt auf dem Weg der Euro-
päischen Integration. Für diesen Entwurf
müssen wir weiter kämpfen und werben.
Es sollen deshalb nur zwei, aber zentrale,
„Errungenschaften“ für mehr Demokra-
tie und Bürgernähe nochmals benannt
werden: 

– Erstmals ist eine klare Kategorisierung
der Kompetenzordnung in drei Arten
von Zuständigkeiten gelungen: in aus-
schließliche, geteilte und ergänzende
Zuständigkeiten, also ähnlich wie wir
das vom deutschen Grundgesetz her
kennen. Das schafft Transparenz und
damit Akzeptanz: Der Bürger weiß
dann, wer wofür verantwortlich ist,
Schranken des Handelns der EU wie
die Rechte und Pflichten der Bürger
werden für diese im Verfassungsdoku-
ment verständlich niedergelegt.

– Erstmals kann die Beachtung des Sub-
sidiaritätsprinzips, das der untersten,
bürgernahen Ebene das erste „Zugriffs-
recht“ zur Regelung eines Lebens-
sachverhaltes vorbehält, mittels eines
„Frühwarnsystems“ und eines Klage-
rechtes des Bundesrates auch effektiv
kontrolliert werden. Damit kann im
Interesse der Bürger die mitunter fest-
zustellende „Regelungswut“ der Euro-
päischen Union besser eingedämmt
werden. Denn sie haben zu Recht den
Eindruck, dass sich die Europäische
Union in viel zu vieles einmischt und
Lebenssachverhalte an sich zieht, die
vor Ort besser, effektiver und kosten-
günstiger geregelt werden können.
Der Dezember-Gipfel von Brüssel ist

vordergründig an einer einzelnen, wenn
auch wichtigen Frage gescheitert, näm-
lich der Frage des Abstimmungsmodus
im Ministerrat. Dabei wird in der Diskus-
sion der letzten Wochen häufig über-
sehen, dass die Regierungskonferenz –
gerade auch für die Länder – weitere Fort-
schritte gegenüber dem Konventsent-
wurf erzielt hatte. Hier seien nur die
Verbesserungen beim Artikel zur Da-
seinsvorsorge genannt und die Klarstel-
lung, dass auch weiterhin Länderminister
bei Betroffenheit ausschließlicher Län-
derzuständigkeiten befugt sind, Deutsch-
land im EU-Ministerrat zu vertreten.

Insgesamt sollte man daher mit Nach-
druck dafür eintreten, die bisherigen
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Ergebnisse zu erhalten und Verfassungs-
wirklichkeit werden zu lassen. Eine Lö-
sung auch in der Frage des Abstim-
mungsmodus im Ministerrat muss gelin-
gen.

Das gilt, obwohl selbstverständlich
auch die deutschen Länder, insbesondere
die von CDU oder CSU geführten, kei-
neswegs mit allen Einzelpunkten des Ver-
fassungsentwurfes glücklich oder auch
nur einverstanden sind. Ganz besonders
zu bedauern ist es, dass die Präambel des
Verfassungsvertrages keinen Gottesbe-
zug oder die Erwähnung des christlichen
Erbes enthält. Diese Frage treibt wie keine
andere auch viele Bürger um. Wenn es
eine Priorität für die nächste Verhand-
lungsrunde gibt, was noch zu verbessern
ist, dann an diesem Punkt.

Fixstern „Europawahlen“
Eine weitere Interdependenz besteht zwi-
schen der Osterweiterung und den Euro-
pawahlen, die das zweite europapolitisch
bedeutsame Ereignis dieses Jahres dar-
stellt. Das Datum der Erweiterung der
Europäischen Union wurde bewusst so
gelegt, dass die Bürgerinnen und Bürger
der neuen Länder daran schon teilneh-
men können. Sie erhalten damit gleich
nach dem Beitritt ihrer Länder die Mög-
lichkeit, nicht nur über die Zusammenset-
zung des Europäischen Parlamentes mit
zu entscheiden, sondern auch durch eine
möglichst hohe Wahlbeteiligung ihr Inte-
resse an Europa zu bekunden und ihre
Sicht einzubringen. Die Länder, die frü-
her jenseits des Eisernen Vorhanges la-
gen, empfinden ihren Beitritt zur Europä-
ischen Union als „Rückkehr“ nach Eu-
ropa. Diese Wiedervereinigung trägt zur
Stabilisierung von Frieden, Freiheit und
Wohlstand auf der Basis des europä-
ischen Wertekanons bei.

Auch der Verfassungsprozess muss im
Zusammenhang mit den Europawahlen
gesehen werden: Die Europawahlen bie-
ten allen EU-Bürgern die Gelegenheit, ihr

Votum zum Verfassungsprozess abzuge-
ben.

Osterweiterung und Verfassungspro-
zess finden somit ihren Kristallisations-
punkt in den Europawahlen dieses Jahres. 

Die Einführung der Direktwahl im
Jahr 1979 war ein wichtiges Etappenziel
auf dem Weg, dem Europäischen Parla-
ment größeres Gewicht und Ansehen zu
verleihen.

Weitere wesentliche Stärkungen wür-
de das Europäische Parlament auch er-
fahren, wenn der Konventsentwurf Ver-
fassungswirklichkeit würde. Kein Organ
wertet der Konventsentwurf so stark auf
wie das Parlament, das unter den EU-In-
stitutionen der eigentliche Gewinner des
Verfassungsprozesses wäre. Zu Recht,
denn es steht den Bürgern schon auf-
grund der Tatsache, dass sie seine Mit-
glieder bestimmen, am nächsten. Der
Konventsentwurf sieht eine weitgehende
Gleichberechtigung zwischen Parlament
und Ministerrat im Gesetzgebungsver-
fahren vor. Eine wichtige Aufwertung
des Parlamentes ist auch die Wahl des
Kommissionspräsidenten durch das Par-
lament mit einfacher Mehrheit aufgrund
eines Vorschlages des Europäischen Ra-
tes, der die Ergebnisse der Wahlen zum
Europäischen Parlament berücksichtigt.
Gestärkt werden soll das Parlament auch
im Bereich des Haushaltes, dem klassi-
schen Königsrecht eines jeden Parlamen-
tes. Der jährliche Haushaltsplan wird
vom Europäischen Parlament und vom
Ministerrat gemeinsam verabschiedet.
Dabei kann sich das Europäische Parla-
ment im Konfliktfall nach einem längeren
Vermittlungsverfahren gegenüber dem
Ministerrat durchsetzen.

Was ist zu tun? Das Jahr 2004 mit sei-
nen wichtigen europäischen Ereignissen,
besonders die Monate vor der Europa-
wahl am 13. Juni, müssen wir dafür nut-
zen, den Bürgern zu verdeutlichen, dass
sie durch ihre Stimmabgabe am 13. Juni
2004 ein Votum für die Vollendung des
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Verfassungsprojektes und damit zugleich
für die Stärkung des Parlamentes, abge-
ben können. 

Durch ihre Stimmabgabe können die
Bürger den „Bedenkenträgern“ in den na-
tionalen Regierungen einen deutlichen
Wink geben, dass sie die Vollendung des
Verfassungsprozesses wünschen: Die Re-
formunfähigkeit der nationalen Regie-
rungen war seit Maastricht, Amsterdam
und Nizza ja gerade der Anlass gewesen,
einen – dann erfolgreichen – Konvent ein-
zusetzen, der mehrheitlich aus europä-
ischen und nationalen Abgeordneten be-
stand.

Eine hohe Wahlbeteiligung wäre also
ein wichtiges Zeichen an die Regierun-
gen, dass es ein Anliegen der Bürger ist,
das Projekt Osterweiterung und den Ver-
fassungsprozess, die sich wechselseitig
bedingen, erfolgreich abzuschließen.

Die im politischen und gesellschaft-
lichen Umfeld Tätigen sollten alles daran-
setzen, die Bevölkerung auf die Europa-
wahlen hinzuweisen und für die Wahlbe-
teiligung zu werben. Baden-Württem-
berg hat die Initiative ergriffen, damit die
Europaminister-Konferenz der Länder
noch in diesem Monat einen Wahlaufruf
verabschieden kann. Einen solchen hat
auch das Landeskomitee Baden-Würt-
temberg der Europäischen Bewegung
verabschiedet.

„In Vielfalt geeint“
Es ist unbestritten, dass im europäischen
Haus noch nicht alle Ecken gekehrt sind,
aber bei all dem, was noch vor uns liegt,
können wir froh und zufrieden auf die
Wegstrecke schauen, die wir bereits be-
wältigt haben. 

Europa wird ein gutes Stück voran-
kommen, wenn der Entwurf des Europä-
ischen Konventes Verfassungswirklich-

keit wird. Die aktuelle und die folgende
EU-Präsidentschaft, also Irland und die
Niederlande, sind beide feste Größen in
der europäischen Integration. Es müssen
sich jetzt alle zusammenraufen und natio-
nale Egoismen zurückstellen. Der Bruch
des Stabilitätspaktes durch Deutschland
hat viel europapolitisches Porzellan zer-
schlagen. Die kleineren Staaten hat das in
ihrer Überzeugung bestärkt, dass große
Mitgliedstaaten rücksichtslos ihre Inte-
ressen durchsetzen, wenn ihnen die Vor-
gaben Europas nicht „in den Kram pas-
sen“. 

Die Bundesregierung muss zu ihrer
Rolle als Anwalt der kleineren Mitglied-
staaten zurückfinden, eine Rolle die deut-
scher Europapolitik über Jahrzehnte gut
zu Gesicht stand. Dann entsteht auch ein
Klima des Vertrauens und der Zu-
sammenarbeit, in dem der Verfassungs-
prozess erfolgreich abgeschlossen wer-
den kann.

Der Konventsentwurf enthält das Ver-
sprechen, Europa „in Vielfalt geeint“ den
Menschen wieder ein Stück näher zu brin-
gen. Diesem Versprechen müssen sich die
Mitgliedstaaten verpflichtet fühlen. Sie
müssen dieses Versprechen im Interesse
ihrer Bürger einlösen und die Bürger kön-
nen es durch ihre Stimmabgabe am 13.
Juni 2004 einfordern. Dann – und viel-
leicht sogar nur dann –, kann das er-
weiterte Europa zum Erfolgsmodell und
fünfzehn Jahre nach dem Zerreißen des
Eisernen Vorhanges zu einem echten
Meilenstein des europäischen Integra-
tionsprozesses werden.

Dann fügt sich zusammen, was zusam-
men gehört aufgrund der gemeinsamen
Geschichte und Traditionen, der gemein-
samen Überzeugungen und des grundle-
genden Wertekanons, der den Bürgern
Europas gemeinsam ist.
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